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Tabelle 9: Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

Spalte 1 2 3 4 5 

Zeile Lärm- 
pegel- 
bereich 

„Maßgeb- 
licher 

Außenlärm-
pegel“ 

dB(A)

Raumarten 

Bettenräume in 
Krankenanstalten 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume 
in Wohnungen, 
Übernachtungs- 
räume in Beher- 
bergungsstätten, 
Unterrichtsräume

und ähnliches 

Büroräume 1)

und ähnliches 

erf. R’w,res des Außenbauteils in dB 

1 I bis 55 35 30 -- 

2 II 56 bis 60 35 30 30 

3 III 61 bis 65 40 35 30 

4 IV 66 bis 70 45 40 35 

5 V 71 bis 75 50 45 40 

6 VI 76 bis 80 2) 50 45 

7 VII > 80 2) 2) 50 
1)  An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen 
 ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine 
 Anforderungen gestellt. 

2)  Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die detaillierten Anforderungen an den Luftschallschutz werden in Abhängigkeit der 
Raumnutzung, der Raumgröße und der Außenbauteile unter Berücksichtigung der 
Lärmpegelbereiche bestimmt. Die Nachweisführung erfolgt im Rahmen der Bauausführung 
auf Grundlage der DIN 4109. Die Lärmpegelbereiche sind im Bebauungsplan zu 
kennzeichnen, und die passiven Lärmschutzmaßnahmen textlich festzusetzen. 
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9. Vorschläge zu immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung solcher 
Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Innerhalb der in der Planzeichnung nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB gekennzeichneten 
Baugrenzen werden für die Dimensionierung der erforderlichen Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen Lärmpegelbereiche festgesetzt. 

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ 

Bei Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen innerhalb der 
Baugrenzen, für die Lärmpegelbereiche angegeben sind, sind zum Schutz vor Außenlärm 
für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die Anforderungen der Luftschalldämmung nach 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden 
Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben sich nach DIN 4109 aus den in der 
Planzeichnung dargestellten Lärmpegelbereichen. Nach außen abschließende Bauteile von 
schutzbedürftigen Räumen sind so auszuführen, dass sie die folgenden resultierenden 
Schalldämm-Maße aufweisen: 

Spalte 1 2 3 4 5 

Zeile Lärm- 
pegel- 
bereich 

„Maßgeb- 
licher 

Außenlärm-
pegel“ 

dB(A)

Raumarten 

Bettenräume in 
Krankenanstalten 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume 
in Wohnungen, 
Übernachtungs- 
räume in Beher- 
bergungsstätten, 
Unterrichtsräume

und ähnliches 

Büroräume 1)

und ähnliches 

erf. R’w,res des Außenbauteils in dB 

1 I bis 55 35 30 -- 

2 II 56 bis 60 35 30 30 

3 III 61 bis 65 40 35 30 

4 IV 66 bis 70 45 40 35 

5 V 71 bis 75 50 45 40 

6 VI 76 bis 80 2) 50 45 

7 VII > 80 2) 2) 50 
1)  An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen 
 ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine 
 Anforderungen gestellt. 

2)  Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und 
Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 nachzuweisen. Es 
können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit 
nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämm-Maße erforderlich sind.


